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§ 16 Abs. 2 Satz 2 WEG begründet die 
Kompetenz der Wohnungseigentümer, die 
Änderung des Verteilungsschlüssels für die 
Zuführung zu Rücklagen zu beschließen. 

Ein auf der Grundlage von § 16 Abs. 2 Satz 
2 WEG gefasster Beschluss, mit dem ein 
vereinbarter Verteilungsmaßstab, der be-
stimmte Wohnungseigentümer privilegiert 
(hier: unterdimensionierte Miteigentumsan-
teile der Gewerbeeinheiten), geändert wird, 
entspricht ordnungsmäßiger Verwaltung, 
wenn es für die vereinbarte Privilegierung 
keinen sachlichen Grund gab (Fortführung 
von Senat, Urteil vom 16. September 2011 
- V ZR 3/11, NJW-RR 2011, 1646 Rn. 10). 

BGH, Urteil vom 14. Februar 2025
- V ZR 128/23

Der Fall:
Die Klägerinnen sind Mitglieder einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), 
zu der neben 30 Wohnungen auch Gewer-
beeinheiten und 25 Garagen gehören. Laut 
Teilungserklärung von 1984 werden öf-
fentliche Abgaben, Betriebskosten und 
Instandhaltungskosten nach Miteigentum-
santeilen (MEA) verteilt. 

Allerdings sind die MEA der Gewerbeein-
heiten deutlich geringer bemessen als die 
der Wohnungen (ca. 4-mal kleinere Antei-
le pro Quadratmeter).

In einer Eigentümerversammlung 2021 
wurde beschlossen, dass die Kosten künf-
tig nicht mehr nach MEA, sondern nach 
„beheizbarer Wohnfläche“ umgelegt wer-
den, einschließlich der Zuführung zu den 
Erhaltungsrücklagen. 

Die Klägerinnen, Eigentümerinnen von 
Gewerbeeinheiten, fochten den Beschluss 

an, da sie eine unangemessene Benachtei-
ligung sahen. Das Amtsgericht gab ihnen 
Recht, das Landgericht wies die Klage ab.

Das Problem:
Die Kernfrage war, ob die Eigentümerge-
meinschaft berechtigt ist, durch Mehrheits-
beschluss den in der Teilungserklärung 
festgelegten Kostenverteilungsschlüssel 
für bestimmte Kosten zu ändern – insbe-
sondere für die Erhaltungsrücklagen. Strit-
tig war, ob § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG eine 
solche Änderung erlaubt und ob eine nach-
trägliche Anpassung gegen den Grundsatz 
der ordnungsmäßigen Verwaltung verstößt, 
wenn bestimmte Eigentümer dadurch stär-
ker belastet werden.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der BGH bestätigte das Berufungsurteil 
und wies die Revision zurück:

• Nach § 16 Abs. 2 Satz 2 WEG können 
Wohnungseigentümer für einzelne oder 
bestimmte Arten von Kosten eine neue 
Verteilung beschließen, auch wenn diese 
zuvor anders festgelegt war.

• Dies umfasst auch die Zuführung zu 
Rücklagen, da diese Teil der gemeinschaft-
lichen Kosten sind.

• Die Änderung des Verteilungsschlüssels 
widerspricht nicht ordnungsmäßiger Ver-
waltung, wenn sie eine bestehende, nicht 
gerechtfertigte Privilegierung aufhebt.

• Da kein sachlicher Grund für die ge-
ringeren MEA der Gewerbeeinheiten be-
stand, war die Änderung zulässig.

Änderung des Verteilungsschlüssels: Zuführung zur 
(Erhaltungs)rücklage möglich?
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Praxis-Tipp:
Wohnungseigentümergemeinschaften 
haben weitreichende Spielräume bei der 
Anpassung von Kostenverteilungsschlüs-
seln. 

Allerdings müssen Änderungen sachlich 
gerechtfertigt sein und dürfen keine ein-
zelnen Eigentümer unbillig benachteiligen.




